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zur persönlichen VOV D&O-Versicherung (ChefSache) 

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung verschiedener geschlechtsspezifischer Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichberechtigt für alle Geschlechter/Geschlechtsidentitäten.



Beratungs- und Dokumentationsverzicht 

Versicherer bzw. Versicherungsvermittler haben den Versicherungsnehmer, wenn dieser nicht von einem Versicherungsmakler 
vertreten wird, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen, zu beraten, die Gründe für jeden erteilten Rat anzugeben, 
all dies zu dokumentieren und den erteilten Rat und die Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Vertrags in 
Textform zu übermitteln (§ 6 Abs. 1 und 2 VVG / §§ 61 Abs. 1 und 62 Abs. 1 VVG).

Verletzt der Versicherer bzw. Versicherungsvermittler eine seiner vorgenannten Pflichten, ist er dem Versicherungsnehmer zum 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer bzw. Versicherungsvermittler die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§ 6 Abs. 5 VVG / § 63 VVG).

Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation durch eine gesonderte schriftliche Erklärung verzichten, 
in der er vom Versicherer bzw. Versicherungsvermittler ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass sich ein Verzicht nachteilig 
auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherer bzw. Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach 
§ 6 Abs. 5 VVG bzw. § 63 VVG geltend zu machen (§ 6 Abs. 3 VVG / § 61 Abs. 2 VVG).

Dies vorausgeschickt weist die VOV D&O Versicherungsgemeinschaft (im Folgenden: VOV), vertreten durch die VOV GmbH, 

Frau / Herrn

Vorname Nachname

als potentielle(n) Versicherungsnehmer(in) ausdrücklich darauf hin,

dass sich ein Verzicht auf Beratung und Dokumentation nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen die 
VOV bzw. die VOV GmbH einen Schadenersatzanspruch nach § 6 Abs. 5 VVG bzw. § 63 VVG geltend zu machen.

In Kenntnis dieser Rechtslage erklärt 

Frau / Herr

Vorname Nachname

als potentielle(r) Versicherungsnehmer(in),

auf die Beratungs- und Dokumentationspflichten der VOV bzw. der VOV GmbH zu verzichten.

Datum, Ort, Unterschrift
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